
 

 

Information 

Studierendenmobilität / Mobilität zu Lehrzwecken 

Studierende 
 
Bewerbungsfrist  
 

Jährlich ab Mitte November bis 10. Januar für das folgende akademische Jahr (Winter- 
und Sommersemester).  

Sprachkenntnisse 
Unterrichtssprache Englisch an der Gastuniversität: Niveau mindestens B2;  
Unterrichtssprache Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch an der 
Gastuniversität: Niveau mindestens B1  

Anerkennung 

Studierende, die im Rahmen von Erasmus+ an einer Partnerhochschule im Ausland 
studieren werden, müssen ein Learning Agreement abschließen. Das Learning 
Agreement ist für Auslandsaufenthalte außerhalb Erasmus+ nicht verpflichtend, 
vereinfacht aber die spätere Anerkennung der Studienleistungen und wird daher 
empfohlen. 
Die Anerkennung der im Ausland erworbenen Leistungen erfolgt für den 
Bachelorstudiengang Bildungswissenschaften über das International Center. Nach 
Abschluss des Auslandssemesters stellen Studierende einen Anerkennungsantrag und 
reichen diesen zusammen mit dem Transcript of Records der Partnerhochschule bei der 
Anerkennungsbeauftragten ein. 

Finanzierung 
Erasmus+ 
 

Das Erasmus Studien-Programm gilt nur für ein Studium an den Partneruniversitäten 
der Europa-Universität Flensburg in Europa. 
Das Auslandsstudium kann über 1 oder 2 Semester laufen, die Mindestdauer beträgt 3 
Monate. Eine Mehrfachförderung ist möglich: bis zu 12 Monate in jedem 
Studienabschnitt. 
Der Erasmus-Zuschuss (Stipendium) ist zielregionsabhängig und beträgt im Jahr 
2016/17 monatlich: 

 150 €: Bulgarien, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Malta, 
Slowakei, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

 210 €: Belgien, Griechenland, Spanien, Kroatien, Zypern, Luxemburg, 
Niederlande, Portugal, Slowenien, Tschechische Republik, Island, Türkei 

 270 €: Dänemark, Irland, Frankreich, Italien, Österreich, Finnland, Schweden, 
UK, Liechtenstein, Norwegen 

 

Lehrende 

Wer kann 
gefördert werden? 
 

 Professorinnen und Professoren  

 Dozentinnen und Dozenten ohne Dotierung 

 Lehrbeauftrage mit Werkverträgen 

 Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Was kann 
gefördert werden? 

Gastlehraufenthalte mit mindestens 8 Unterrichtsstunden pro Aufenthalt bzw. Woche. 
Die Aufenthaltsdauer liegt zwischen 2 Tagen und 2 Monaten.  

Wie wird 
gefördert? 
 

Stückkosten für die Fahrt, gestaffelt nach Entfernung: bis 500 km Entfernung: 180 €, bis 
2000 km: 275 €, bis 3000 km: 360 €, bis 4000 km: 530 € 
Stückkosten für den Aufenthalt pro Tag, gestaffelt nach Zielland. Der genaue 
Förderumfang richtet sich nach dem Erasmus-Budget des laufenden Jahres. 
Sonderzuschüsse für Geförderte mit Kindern  
Sonderzuschüsse für Geförderte mit Behinderung 
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